
 

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 24.05.2018 
 SR/BeVoSr/004/2018 
 

Gremium Datum Behandlung 

Stadtvertretung 11.06.2018 Ö 

 
 
Verfasser: Colell, Maren  FB/Aktenzeichen: 005 02 (2018) 
 
 

Wahl der weiteren Mitglieder der Stadt Ratzeburg für die 
Schulverbandsversammlung des Schulverbandes 
Ratzeburg 
 
Zielsetzung: 
 
 

Die Stadtvertretung hat 18 weitere Mitglieder der Stadt Ratzeburg in die 
Schulverbandsversammlung zu entsenden. 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtvertretung wählt auf Vorschlag der Fraktionen als weitere Mitglieder der 
Stadt Ratzeburg folgende Personen in die Schulverbandsversammlung des 
Schulverbandes Ratzeburg: 
 

1 Herrn/Frau   

2 Herrn/Frau   

3 Herrn/Frau   

4 Herrn/Frau   

5 Herrn/Frau   

6 Herrn/Frau   

7 Herrn/Frau   

8 Herrn/Frau   

9 Herrn/Frau   

10 Herrn/Frau   
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11 Herrn/Frau   

12 Herrn/Frau   

13 Herrn/Frau   

14 Herrn/Frau   

15 Herrn/Frau   

16 Herrn/Frau   

17 Herrn/Frau   

18 Herrn/Frau   

 
 
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Colell, Maren am 22.05.2018 
Voß, Bürgermeister am 24.05.2018 
 

 
Sachverhalt: 
 
Gemäß § 5 Abs. 1 der Satzung des Schulverbandes Ratzeburg besteht die 
Schulverbandsversammlung aus den Bürgermeisterinnen oder Bürgermeistern der 
verbandsangehörigen Gemeinden oder, im Verhinderungsfalle, ihren 
Stellvertreterinnen oder Stellvertretern und 18 weiteren Mitgliedern der Stadt 
Ratzeburg, die von der Stadtvertretung für die Dauer ihrer Wahlzeit gewählt werden. 
Als Mitglieder der Stadt Ratzeburg können auch andere Bürgerinnen und Bürger 
gewählt werden, die der Stadtvertretung angehören können. Ihre Zahl darf die der 
Stadtvertreterinnen und – vertreter in der Schulverbandsversammlung nicht 
erreichen. § 46 Abs. 3 GO gilt 
entsprechend.  
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: - KEINE-  
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Anlagenverzeichnis: 
 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
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